
Kundmachung.
, '

Gs komme« Fälle vor , daß Commandanten
oder einzelne Garden im Uedermaß des
Eifers Gemeinderäthe zur Leistung der
Wehrpflicht anhalten . Das Dber -Commando
findet ein solches Verfahren ans dem Grunde
unstatthaft , weil die Herren Gemeinderathe
Tag nnd Nacht , unausgesetzt , an allen Orten
für das Wohl der Stadt arbeiten nnd ihre
Kräfte , ihre Gesundheit , ja selbst ihr Leben
eben so unerschrocken nnd hingebend , wie der
Wehrmann hinter der Brustwehr , dabei bloß
stellen.

Es wird daher nicht allein verbothen,
einem Herrn Gemeinderath Gardendienste
anfnöthigen zn wollen , sondern jeder Com-
mandant erhält hiemit den gemessenen Auf¬
trag , ihnen zu ihren Verrichtungen , welche
sie an und über die Linien hinansführen
allen möglichen Vorschub zu leisten.

Bon heute an , werden die Herren Ge-
meinderäthe zn ihrer Legitimation eine Me¬
daille bei sich tragen nnd sie bei Zweifeln
über ihr Amt mit Bereitwilligkeit vorweifen.

Wien am sa . Oetober 1848.

Messenhauser,
prov. Ober-Commandant.

Au- -erk, k. Hof- un- StaatSdruckerel.
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